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RS OGH 1965/12/1 6Ob310/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1965

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca1

Rechtssatz

Die Frage, wann im Hinblick auf die Bestätigung des das Scheidungsbegehren abweisenden Urteiles durch den

Obersten Gerichtshof die für die Dauer dieses Rechtsstreites bewilligte einstweilige Verfügung endet, gehört nicht zur

Bemessung.
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